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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a. Entscheidungen zur 

Anwendung von § 6a GrEStG auf Ausgliederungsfälle und zum Rechtsschutzbedürfnis bei 

geringem Streitwert.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



§ 6a GrEStG findet auf die Ausgliederung eines 

Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft 

Anwendung 

Bei der Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine neu zu gründende 

Kapitalgesellschaft findet die Begünstigungsvorschrift des § 6a GrEStG Anwendung. Dies 

hat der 8. Senat des Finanzgerichts Münster in einem Verfahren der Aussetzung der 

Vollziehung mit Beschluss vom 3. Mai 2022 (Az. 8 V 246/22 GrE) entschieden. 

Antragstellerin war eine GmbH, die im Zuge einer Ausgliederung gegründet worden war. 

Ihr alleiniger Gesellschafter war Alleineigentümer mehrerer Grundstücke, die er im 

Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens hielt. Er war als Einzelkaufmann im 

Handelsregister eingetragen. Im Jahr 2021 gliederte er sein Einzelunternehmen mit allen 

Aktiva und Passiva gemäß §§ 152, 158 ff., 123 ff. UmwG auf die im Zuge der 

Ausgliederung gegründete Antragstellerin aus. Mitübertragen wurden auch die Anteile an 

einer weiteren GmbH, die Alleingesellschafterin weiterer, teils grundbesitzender 

Kapitalgesellschaften war. 

Das Finanzamt setzte im Hinblick auf die Ausgliederung und die Übertragung der GmbH-

Beteiligung Grunderwerbsteuer fest. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein und 

beantragte die Aussetzung der Vollziehung. Sie trug zur Begründung im Wesentlichen vor, 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_V_246_22_GrE_Beschluss_20220503.html


dass die Erwerbsvorgänge nach § 6a GrEStG steuerfrei seien. Das Finanzamt lehnte die 

Aussetzung der Vollziehung ab. 

Der gerichtliche Aussetzungsantrag hatte Erfolg. Es bestünden, so der 8. Senat des 

Finanzgerichts Münster, ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen 

Grunderwerbsteuerbescheids. Die mit der Ausgliederung erfolgte Übertragung der im 

Eigentum des späteren Alleingesellschafters stehenden Grundstücke und der Übergang 

der im Eigentum der Tochtergesellschaften der weiteren GmbH stehenden Grundstücke 

seien jeweils grunderwerbsteuerbar gewesen, es greife aber der Befreiungstatbestand des 

§ 6a Satz 1 GrEStG. Die Voraussetzungen der Vorschrift seien erfüllt. Insbesondere sei 

die Anwendung des § 6a GrEStG nicht deshalb ausgeschlossen, weil der spätere 

Alleingesellschafter der Klägerin als Einzelunternehmer beteiligt gewesen sei. 

„Unternehmen“ im Rahmen des § 6a GrEStG seien alle Rechtsträger, die wirtschaftlich 

tätig seien unabhängig von der Rechtsform. Für Zwecke der Anwendung des § 6a GrEStG 

müsse die Beteiligung an den abhängigen Gesellsch aften auch nicht im 

Betriebsvermögen gehalten werden. Dies gelte auch dann, wenn, wie im Streitfall, ein 

Einzelunternehmen im Wege der Ausgliederung zur Neugründung auf eine 

Kapitalgesellschaft übertragen werde. Hätte der Gesetzgeber bestimmte, nach dem 

UmwG zulässige Verschmelzungen vom Anwendungsbereich des § 6a GrEStG 

ausnehmen wollen, hätte dies im Wortlaut des § 6a GrEStG einen Anklang finden müssen. 

Auch die Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine Kapitalgesellschaft zur 

Neugründung sei deshalb von § 6a GrEStG erfasst. Insofern hat der 8. Senat entgegen 



der derzeitigen Verwaltungsauffassung entschieden, nach der § 6a GrEStG auf Fälle der 

Ausgliederung eines Einzelunternehmens zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft 

keine Anwendung finden soll (Gleich lautende Ländererlasse vom 22. September 2020, 

BStBl. I 2020, 960, Tz. 2.1). 

Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Beschwerde zum Bundesfinanzhof 

zugelassen. 

Hören Sie zu dieser Entscheidung bitte auch den aktuellen PodcaSTeuerrecht. 

Bei Forderungsverlusten aus einer mittelbaren GmbH-

Beteiligung ist auf die mittelbare Beteiligungsquote abzustellen  

Hält eine GmbH mittelbar über eine vermögensverwaltende KG GmbH-Beteiligungen, ist 

für die Ermittlung der für die Überschreitung der in § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG enthaltenen 

Schädlichkeitsgrenze von 25% zur Berücksichtigung von Forderungsverlusten auf die 

mittelbare Beteiligungsquote abzustellen. Dies hat der 13. Senat des Finanzgerichts 

Münster mit Urteil vom 6. April 2022 (Az. 13 K 3550/19 K,G,F) entschieden. 

Die Klägerin, eine GmbH, war zu 2,02% an einer vermögensverwaltenden KG beteiligt, 

die ihrerseits 100%ige Beteiligungen an zwei weiteren GmbHs hielt. Diesen hatte die KG 

Darlehen gewährt, die wegen Insolvenz uneinbringlich wurden. Die anteilig auf die 

Klägerin entfallenden Forderungsverluste erkannte das Finanzamt unter Verweis auf § 8b 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/13_K_3550_19_K_G_F_Urteil_20220406.html


Abs. 3 Satz 4 KStG nicht an. Für die 25%-Grenze sei auf die KG als darlehensgewährende 

Alleingesellschafterin und nicht auf die mittelbare Beteiligungsquote der Klägerin 

abzustellen. 

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat der hiergegen erhobenen Klage 

stattgegeben. Der Klägerin könne der Abzug der Forderungsabschreibungen nicht nach § 

8b Abs. 3 Satz 4 KStG versagt werden. Nach dieser Vorschrift sind Gewinnminderungen 

im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung nicht abziehbar, wenn das Darlehen von 

einem zu mehr als einem Viertel an der Körperschaft beteiligten Gesellschafter gewährt 

wird. Die Klägerin habe, so der Senat, die Beteiligungsquote von 25% nicht erreicht, da 

sie an den beiden Beteiligungsgesellschaften nur zu 2,02 % beteiligt gewesen sei. Die 

Klägerin sei als Gesellschafterin im Sinne dieser Vorschrift anzusehen, weil über 

vermögensverwaltende Personengesellschaften gehaltene Beteiligungen als unmittelbare 

Beteiligungen anzusehen seien. Dem liege der Gedanke zugrunde, dass die 

Personengesellschaft nicht selbst Schuldnerin der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

sei. 

Dass auf die mittelbare Beteiligungsquote abzustellen sei, ergebe sich zudem daraus, 

dass § 8b Abs. 3 KStG Regelungen zur Ermittlung des Einkommens von Körperschaften 

enthalte. Daher könne Darlehensgeber im Sinne des Satzes 4 nur eine (mittelbar oder 

unmittelbar beteiligte) Körperschaft, nicht aber eine zwischengeschaltete 

Personengesellschaft sein. 



Ein anders Ergebnis folge auch nicht aus § 8b Abs. 6 KStG, der eine entsprechende 

Anordnung der vorigen Absätze auf Mitunternehmerschaften anordne, denn bei einer 

vermögensverwaltenden Personengesellschaft handele es sich gerade nicht um eine 

Mitunternehmerschaft. Die KG sei schließlich auch nicht als eine der Klägerin 

nahestehende Person anzusehen, da die Klägerin nur zu 2,02 % und damit nicht – wie 

von § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG gefordert - zu mehr als einem Viertel beteiligt war. 

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az. I R 21/22 

anhängig. 

Kein Rechtsschutzbedürfnis bei geringem Streitwert  

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Beschluss vom 30. Mai 2021 (Az. 15 V 

408/22) entschieden, dass für ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren, mit dem die 

Verfassungswidrigkeit eines Säumniszuschlags in Höhe von 4,50 € geltend gemacht wird, 

kein Rechtsschutzbedürfnis besteht. 

Das Finanzamt erteilte gegenüber der Antragstellerin, einer Aktiengesellschaft, einen 

Abrechnungsbescheid, in dem es einen Säumniszuschlag zu Umsatzsteuer 2020 in Höhe 

von 4,50 € feststellte. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch mit der Begründung 

ein, dass die Erhebung von Säumniszuschlägen verfassungswidrig sei. Einen zeitgleich 

gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte das Finanzamt ab. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_V_408_22_Beschluss_20210530.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_V_408_22_Beschluss_20210530.html


Der daraufhin bei Gericht gestellte Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ist ebenfalls 

erfolglos geblieben. Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat ausgeführt, dass der 

Antragstellerin bereits ein Rechtsschutzbedürfnis fehle. Ein Interesse, das nach 

allgemeiner Anschauung als so gering anzusehen sei, dass es nicht die Inanspruchnahme 

der starken Rechtsschutzeinrichtungen rechtfertige, sei nicht schutzwürdig. Da die 

Antragstellerin nur die Verfassungsmäßigkeit des in den Säumniszuschlägen enthaltenen 

Zinsanteils angreife, liege ihr Begehren deutlich unterhalb von 4,50 €. 

Eine allgemeine Bagatellgrenze für die Einlegung eines Rechtsbehelfs sehe das Gesetz 

zwar nicht vor. Ein unterschreiten der Bagatellgrenzen der Kleinbetragsverordnung sei 

jedoch als Indiz dafür zu würdigen, ob nach allgemeiner Anschauung ein 

Rechtsschutzbedürfnis als schutzwürdig anzuerkennen sei. 

Darüber hinaus seien auch die Kosten der Rechtsverfolgung in den Blick zu nehmen. Die 

nach dem RVG ersatzfähigen Kosten des Prozessvertreters beliefen sich im vorliegenden 

Verfahren auf knapp 112 € und überstiegen den Streitwert damit um ein Vielfaches. Hierbei 

sei auch zu berücksichtigen, dass der Prozessbevollmächtigte der Antragstellerin beim 

Finanzgericht Münster in einer Vielzahl von Verfahren die Aussetzung der Vollziehung von 

Abrechnungsbescheiden über Säumniszuschläge beantrage. Dabei gehe es offensichtlich 

nicht ernsthaft um die Aussetzung der Kleinstbeträge, sondern um die Erstattung der 

Kosten der Rechtsverfolgung. 

 

 

 



 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Zum Abzug von Beiträgen zu Riester-Renten bei Ehegatten, wenn der Ehemann in 

einem Angestelltenverhältnis steht und die Ehefrau eine Erwerbsunfähigkeitsrente 

bezieht (Urteil vom 25. April 2022, Az. 6 K 1978/19 E) 

Ist die in der Sozialversicherungsentgeltverordnung enthaltene Möglichkeit, 

Unterkünfte aus Billigkeitsgründen niedriger als mit den dort geregelten 

Pauschbeträgen anzusetzen, über § 8 Abs. 2 Satz 6 EStG auch im Steuerrecht 

anzuwenden? (Urteil vom 25. Mai 2022, Az. 7 K 3447/18 L) 

Liegt eine die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns ausschließende Nutzung 

einer Immobilie zu eigenen Wohnzwecken auch dann noch vor, wenn der 

Eigentümer sie aufgrund einer Scheidungsfolgenvereinbarung seiner ehemaligen 

Ehefrau und den gemeinsamen Kindern überlässt? (Urteil vom 19. Mai 2022, Az. 8 K 

19/20 E) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/6_K_1978_19_E_Urteil_20220425.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/7_K_3447_18_L_Urteil_20220525.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_K_19_20_E_Urteil_20220519.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_K_19_20_E_Urteil_20220519.html


Beeinflussen Mehrentnahmen aus früheren Jahren und Hinzurechnungsbeträge 

nach § 7g EStG das negative Kapitalkonto eines Kommanditisten für Zwecke des § 

15a EStG? (Gerichtsbescheid vom 13. April 2022, Az. 13 K 141/20 F, Rev. BFH IV R 

10/22) 

Umsatzsteuer 

Zu den Voraussetzungen einer Organschaft zwischen einer landwirtschaftlich 

tätigen KG und ihrem Komplementär (Urteil vom 26. April 2022, Az. 15 K 137/18 U) 

Ist die durch Verwaltungsakt von einer Behörde auf einen privaten Unternehmer 

übertragene Beseitigung von Tierkörpern steuerbar? (Urteil vom 26. April 2022, Az. 

15 K 17/19 U) 

Verfahrensrecht 

Bestehen ernstliche Zweifel an der gesetzlichen Höhe der Säumniszuschläge? 

(Beschluss vom 16. Mai 2022, Az. 5 V 507/22, Beschw. BFH V B 51/22 (AdV)) 

Zum Nachweis des Zugangs eines Bescheids, der vom Rechenzentrum erstellt und 

zusammen mit anderen - unstreitig zugegangenen - Bescheiden versandt worden 

sein soll (Urteil vom 26. April 2022, Az. 15 K 538/17 U) 

 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/13_K_141_20_F_Gerichtsbescheid_20220413.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_137_18_U_Urteil_20220426.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_17_19_U_Urteil_20220426.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/5_V_507_22_Beschluss_20220516.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_538_17_U_Urteil_20220426.html


 

In eigener 

Sache 
 

 

 

Verabschiedung langjähriger ehrenamtlicher Richterinnen und 

Richter  

Am 17. Mai und am 14. Juni 2022 verabschiedete der Präsident des Finanzgerichts 

Münster Christian Wolsztynski langjährige ehrenamtliche Richterinnen und Richter, deren 

Wahlperiode am 31. Dezember 2021 endete und die auf eine viele Jahre andauernde 

Tätigkeit beim Finanzgericht Münster zurückblicken können. Die nun verabschiedeten 

ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen waren zwischen 27 und 35 (!) Jahre für das 

Haus in unterschiedlichen Senaten tätig. In ihrem Hauptberuf gehören sie den 

verschiedensten Berufsgruppen an. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter spielen in 

einer bürgernahen Justiz eine sehr große Rolle. Ihre Beteiligung an mündlichen 

Verhandlungen und Entscheidungen des Gerichts ist sichtbarer Ausdruck der 

Volkssouveränität. Inhaltlich bringen die Ehrenamtlichen vor allem ein rein vom 

juristischen Denken unabhängiges, mit vielfältigen praktischen Erfahrungen 

angereichertes und vor allem lebensnahes Verständnis in die Entscheidungsfindung ein. 



Schließlich geht ihre Beteiligung mit der Notwendigkeit der ständigen Selbstreflexion der 

berufsrichterlichen Arbeit einher. 

Der Präsident des Finanzgerichts Münster Christian Wolsztynski erklärte: „Unseren 

ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen gebührt allgemein höchste Wertschätzung. 

Dank Ihrer Beteiligung ergehen unsere Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes 

„Im Namen des Volkes“. Die nun verabschiedeten Kolleginnen und Kollegen haben dieses 

Ehrenamt über drei Jahrzehnte ausgeübt und sich damit besonders nachhaltig für die 

Justiz und den Rechtsstaat engagiert. Ich bedanke mich im Namen aller Kolleginnen und 

Kollegen des Finanzgerichts Münster für Ihren langjährigen Einsatz sowie die konstruktive 

und menschlich höchst angenehme Zusammenarbeit!“ 



 



 



 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 Münster, Tel. 

0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. eines Monats. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder 

abzubestellen. Den Volltext der Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der 

anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts Münster sind die 

anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts Münster 

aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die Entscheidungen werden 
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nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 

2 JVKostG). Informationen für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier 

bereitgestellt. 
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